
HESSISCHES SCHULGESETZ 
(Schulgesetz - HSchG - ) 

in der Fassung vom 14. Juni 2005, geändert durch Gesetz vom 21. März 2005  
 

§ 100 
Eltern 

(1) Die Rechte und Pflichten der Eltern nach diesem Gesetz nehmen wahr:  

1. die nach bürgerlichem Recht für die Person des Kindes Sorgeberechtigten,  
2. die Betreuerin oder der Betreuer einer volljährigen Schülerin oder eines volljährigen Schülers für 

den schulischen Aufgabenkreis,  
3. anstelle der oder neben den Personensorgeberechtigten diejenigen, denen die Erziehung des 

Kindes mit Einverständnis der Personensorgeberechtigten anvertraut oder mitanvertraut ist; das 
Einverständnis ist der Schule schriftlich nachzuweisen.  

(2) Zur gemeinsamen Ausgestaltung ihres jeweiligen Erziehungsauftrags können Schulen und Eltern 
Erziehungsvereinbarungen treffen.  

§ 101 
Mitbestimmungsrecht der Eltern 

Um Schule, Elternhaus und Berufsausbildungsstätten bei der Erziehung und Bildung der Kinder und 
Jugendlichen zu unterstützen und das Mitbestimmungsrecht der Eltern nach Art. 56 Abs. 6 der 
Verfassung des Landes Hessen zu gewährleisten, werden für die öffentlichen Schulen nach 
Maßgabe des achten Teils dieses Gesetzes Elternbeiräte gebildet.  

§ 102 
Wahlen und Abstimmungen 

(1) Wahlberechtigt und wählbar zu den Elternvertretungen sind die Eltern. Nicht wählbar ist jedoch, 
wer infolge Richterspruchs die Fähigkeit, öffentliche Ämter zu bekleiden, nicht besitzt. Lehrerinnen 
und Lehrer, einschließlich der im Vorbereitungsdienst sowie der nebenamtlich oder nebenberuflich 
Tätigen, sowie sozialpädagogische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind in den Schulen, in denen 
sie tätig sind, nicht wählbar.  

(2) Die Wahlen sind geheim. Die Namen und Anschriften der Wahlberechtigten nach § 114 Abs. 1 
und § 116 Abs. 2 sowie der Delegierten nach § 116 Abs. 1 dürfen bekannt gegeben werden.  

(3) Die Amtszeit der Mitglieder der Elternvertretungen beginnt mit ihrer Wahl. Als Mitglied scheidet 
aus, wer die Wählbarkeit für das jeweilige Amt verliert oder von seinem Amt zurücktritt. Mitglieder, 
deren Amtszeit abgelaufen ist, führen ihr Amt bis zur Neuwahl auch dann weiter, wenn sie nicht 
mehr wählbar sind. Mitglieder, deren Kind nach Ablauf des ersten Jahres ihrer Amtszeit volljährig 
wird, führen ihr Amt bis zum Ende der Amtszeit fort.  

(4) Abstimmungen sind offen, auf Verlangen eines Fünftels der anwesenden Stimmberechtigten 
jedoch geheim. Beschlüsse der Elternvertretungen werden mit der Mehrheit der abgegebenen 
Stimmen gefasst, soweit dieses Gesetz nichts anderes vorschreibt. Bei Stimmengleichheit ist ein 
Antrag abgelehnt. Stimmenthaltungen und ungültige Stimmen zählen zur Berechnung der Mehrheit 
nicht mit. Die Eltern einer Schülerin oder eines Schülers haben zusammen nur eine Stimme.  

(5) Die Schulelternbeiräte, die Kreis- oder Stadtelternbeiräte sowie der Landeselternbeirat sind 
beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte der Mitglieder anwesend ist. Sie sind ohne Rücksicht 
auf die Zahl der anwesenden Mitglieder beschlussfähig, wenn sie wegen Beschlussunfähigkeit 
erneut zur Beratung desselben Gegenstandes einberufen werden müssen; hierauf ist bei der 
Ladung hinzuweisen.  

§ 103 
Verschwiegenheitspflicht und Datenschutz 

(1) Über Angelegenheiten, die ihrer Bedeutung nach einer vertraulichen Behandlung bedürfen, 
haben die Elternvertreterinnen und -vertreter auch nach Beendigung ihrer Amtszeit 
Verschwiegenheit zu wahren.  

(2) Verstößt eine Elternvertreterin oder ein Elternvertreter hiergegen vorsätzlich oder fahrlässig, so 
kann der Elternbeirat den Ausschluss dieses Mitglieds aus der Elternvertretung mit einer Mehrheit 
von zwei Dritteln der Mitglieder beschließen.  
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(3) Die Elternvertreterinnen und -vertreter haben den Hessischen Datenschutzbeauftragten bei der 
Erfüllung seiner Aufgaben zu unterstützen. Sie haben insbesondere Auskunft zu geben und Einsicht 
in Unterlagen zu gewähren, die in einem Zusammenhang mit der Verarbeitung personenbezogener 
Daten stehen.  

§ 104 
Kosten 

(1) Die Elternvertreterinnen und -vertreter sind ehrenamtlich tätig. Den Mitgliedern der 
Kreiselternbeiräte und der Elternvertretungen an Kreisberufsschulen werden die Fahrkosten ersetzt. 
Die Mitglieder des Landeselternbeirates und der vom Landeselternbeirat nach § 117 gebildeten 
Ausschüsse erhalten Ersatz der Fahrkosten, ein Sitzungsgeld für jeden Sitzungstag und, sofern 
Übernachtung außerhalb des Wohnortes erforderlich ist, ein Übernachtungsgeld.  

(2) Den Elternvertretungen sind für ihre Veranstaltungen Schulräume kostenlos zur Verfügung zu 
stellen.  

§ 105 
Ausgestaltung der Rechte der Elternvertretung 

Die nähere Ausgestaltung des achten Teils dieses Gesetzes, insbesondere der Wahlen zu den 
Elternvertretungen aller Stufen, erfolgt durch Rechtsverordnung. 

Zweiter Abschnitt 
Klassen- und Schulelternbeiräte 

§ 106 
Klassenelternbeiräte 

(1) Die Eltern der Schülerinnen und Schüler einer Klasse bilden die Klassenelternschaft. Sie wählt 
aus ihrer Mitte für die Dauer von zwei Jahren ein Elternteil als Klassenelternbeirat und ein Elternteil 
als Stellvertreterin oder Stellvertreter. In Schulformen von einjähriger Dauer beträgt die Amtszeit ein 
Jahr.  

(2) Die Einrichtung von Klassenelternbeiräten entfällt, wenn keine Jahrgangsklassen bestehen. In 
diesem Fall wählen die Eltern in den Jahrgangsstufen der Grundstufe (Primarstufe) und der 
Mittelstufe (Sekundarstufe I) für jeweils angefangene 25 Schülerinnen und Schüler und in den 
Jahrgangsstufen der Oberstufe (Sekundarstufe II) für jeweils angefangene 20 Schülerinnen und 
Schüler je eine Jahrgangselternvertreterin oder einen Jahrgangselternvertreter sowie je eine 
Stellvertreterin oder einen Stellvertreter. Sofern nur eine Vertreterin oder ein Vertreter in einer 
Jahrgangsstufe gewählt wurde, nimmt diese oder dieser als Jahrgangselternbeirat die Aufgaben des 
Klassenelternbeirates wahr. Sind zwei Vertreterinnen oder Vertreter in einer Jahrgangsstufe gewählt 
worden, so ergibt sich aus der Rangfolge der Stimmenzahl, wer die Aufgaben des 
Klassenelternbeirates und wer die Aufgaben der Stellvertreterin oder des Stellvertreters wahrnimmt. 
Sofern die Zahl der Jahrgangselternvertreterinnen oder -vertreter in einer Jahrgangsstufe 
mindestens drei beträgt, wählen sie aus ihrer Mitte diejenigen, die diese Aufgaben wahrnehmen; die 
Rechte aller Jahrgangselternvertreterinnen und -vertreter im Schulelternbeirat bleiben unberührt. § 
107 gilt für die einzelnen Jahrgangsstufen entsprechend.  

(3) Die Einrichtung von Klassenelternbeiräten entfällt in Klassen, in denen zu Beginn des 
Schuljahres mehr als die Hälfte der Schülerinnen und Schüler volljährig ist. Die Eltern der 
minderjährigen Schülerinnen und Schüler dieser Klassen wählen in jeder Jahrgangsstufe 
gemeinsam für jeweils angefangene 20 Schülerinnen und Schüler eine Vertreterin oder einen 
Vertreter in den Schulelternbeirat.  

(4) Die Einrichtung von Klassenelternbeiräten entfällt bei Schulen, die vorwiegend von volljährigen 
Schülerinnen und Schülern besucht werden. Sofern die Zahl der minderjährigen Schülerinnen und 
Schüler an einer solchen Schule zu Beginn des Schuljahres mindestens 25 beträgt, wählen deren 
Eltern für jeweils 25 Schülerinnen und Schüler eine Elternvertreterin oder einen Elternvertreter in 
den Schulelternbeirat.  

§ 107 
Aufgaben der Klassenelternbeiräte 

(1) In der Klassenelternschaft sollen die wesentlichen Vorgänge aus dem Leben und der Arbeit der 
Klasse und der Schule erörtert werden. Die Klassenelternschaft kann Vorschläge für die 
Tagesordnung der Sitzungen des Schulelternbeirates machen.  
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(2) Die Klassenelternschaft wird vom Klassenelternbeirat nach Bedarf, mindestens jedoch einmal in 
jedem Schulhalbjahr, einberufen; sie ist einzuberufen, wenn ein Fünftel der Eltern, die 
Schulleiterinoder der Schulleiter, die Klassenlehrerin oder der Klassenlehrer oder die oder der 
Vorsitzende des Schulelternbeirates es unter Angabe der zu beratenden Gegenstände verlangt.  

(3) An den Versammlungen der Klassenelternschaft nimmt die Klassenlehrerin oder der 
Klassenlehrer teil. Den übrigen Lehrerinnen und Lehrern der Klasse sowie der Schulleiterin oder 
dem Schulleiter steht die Teilnahme frei. Einmal jährlich sollen sie an einer Sitzung der 
Klassenelternschaft teilnehmen, auf Antrag eines Viertels der Klassenelternschaft sind sie zur 
Teilnahme verpflichtet. Der Klassenelternbeirat kann im Einvernehmen mit der Klassenelternschaft 
weitere Personen einladen; die Eltern volljähriger Schülerinnen und Schüler sollen eingeladen 
werden. Die Klassenelternschaft kann aus besonderen Gründen allein beraten.  

§ 108 
Schulelternbeiräte 

(1) Mitglieder des Schulelternbeirates sind die Klassenelternbeiräte und die nach § 106 Abs. 2 bis 4 
gewählten Elternvertreterinnen und -vertreter. Er wählt aus seiner Mitte für die Dauer von zwei 
Jahren eine Vorsitzende oder einen Vorsitzenden, eine Stellvertreterin oder einen Stellvertreter und 
nach Bedarf weitere Vorstandsmitglieder.  

(2) An den Sitzungen des Schulelternbeirates nehmen die Schulleiterin oder der Schulleiter und 
deren oder dessen Stellvertreterin oder Stellvertreter teil. Weitere Lehrerinnen und Lehrer sowie 
Vertreterinnen oder Vertreter der Schulaufsichtsbehörde können teilnehmen. Bei geeigneten 
Beratungsgegenständen sollen Schülervertreterinnen oder Schülervertreter zugezogen werden. Die 
Vorsitzende oder der Vorsitzende kann im Einvernehmen mit dem Schulelternbeirat weitere 
Personen einladen. Der Schulelternbeirat kann aus besonderen Gründen allein beraten.  

(3) Der Schulelternbeirat wird von der oder dem Vorsitzenden nach Bedarf einberufen. Er muss 
einberufen werden, wenn ein Fünftel der Mitglieder oder die Schulleiterin oder der Schulleiter es 
unter Angabe der zu beratenden Gegenstände verlangt.  

(4) Der Schulelternbeirat kann mit der Beratung über Angelegenheiten, die ausschließlich eine 
Schulstufe oder einen Schulzweig betreffen, Ausschüsse beauftragen, denen die Klassen- oder 
Jahrgangselternbeiräte der jeweiligen Schulstufe oder des Schulzweigs angehören; sie wählen aus 
ihrer Mitte eine Ausschussvorsitzende oder einen Ausschussvorsitzenden und eine Stellvertreterin 
oder einen Stellvertreter. Die sich aus § 111 ergebenden Rechte des Schulelternbeirates bleiben 
unberührt.  

§ 109 
Vertretung ausländischer Eltern 

Beträgt der Anteil ausländischer Schülerinnen und Schüler an der Gesamtzahl der Schülerinnen und 
Schüler einer Schule mindestens 10 vom Hundert, jedoch weniger als 50 vom Hundert, so wählen 
die Eltern der ausländischen Schülerinnen und Schüler in den Jahrgangsstufen der Grundstufe 
(Primarstufe) und der Mittelstufe (Sekundarstufe I) für jeweils angefangene 25 Schülerinnen und 
Schüler und in den Jahrgangsstufen der Oberstufe (Sekundarstufe II) für jeweils angefangene 20 
Schülerinnen und Schüler, in der Berufsschule für jeweils angefangene 50 Schülerinnen und 
Schüler aus ihrer Mitte für die Dauer von zwei Jahren je eine Elternvertreterin oder einen 
Elternvertreter und je eine Stellvertreterin oder einen Stellvertreter. Diese Elternvertreterinnen und 
Elternvertreter gehören dem Schulelternbeirat mit beratender Stimme an. 

§ 110 
Aufgaben des Schulelternbeirates 

(1) Der Schulelternbeirat übt das Mitbestimmungsrecht an der Schule aus.  

(2) Der Zustimmung des Schulelternbeirates bedürfen Entscheidungen der Schulkonferenz nach § 
129 Nr. 1 bis 6 und der Gesamtkonferenz nach § 133 Nr. 3 bis 5.  

(3) Der Schulelternbeirat ist anzuhören vor Entscheidungen der Schulkonferenz nach § 129 Nr. 7, 9 
und 10, bevor die Schulleiterin oder der Schulleiter Maßnahmen trifft, die für das Schulleben von 
allgemeiner Bedeutung sind, und vor der Auswahl von zugelassenen Schulbüchern.  

(4) Der Schulelternbeirat kann sowohl Maßnahmen, die seiner Zustimmung bedürfen (Abs. 2), als 
auch Maßnahmen, bei denen er anzuhören ist (Abs. 3), vorschlagen. Der Vorschlag ist der 
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Schulleiterin oder dem Schulleiter mit schriftlicher Begründung vorzulegen. § 111 Abs. 1 gilt 
entsprechend.  

(5) Die Schulleiterin oder der Schulleiter unterrichtet den Schulelternbeirat über alle wesentlichen 
Angelegenheiten des Schullebens.  

(6) Die oder der Vorsitzende, die Stellvertreterinnen oder Stellvertreter sowie drei weitere 
Angehörige des Schulelternbeirats können an der Gesamtkonferenz mit beratender Stimme 
teilnehmen. An den sonstigen Konferenzen der Lehrkräfte mit Ausnahme der Zeugnis- und 
Versetzungskonferenzen und solcher Konferenzen, an denen ausschließlich 
Personalangelegenheiten der Lehrerinnen und Lehrer behandelt werden, können bis zu drei 
Beauftragte des Schulelternbeirats teilnehmen.  

(7) Der Schulelternbeirat hat das Recht, bei der Schulleiterin oder dem Schulleiter Vorstellungen 
gegen Maßnahmen zu erheben, welche seiner Meinung nach die Grundsätze des Art. 56 Abs. 2 bis 
5 und Abs. 7 Satz 2 der Verfassung des Landes Hessen verletzen. Kommt eine Klärung nicht 
zustande, kann der Schulelternbeirat Beschwerde beim Staatlichen Schulamt einlegen.  

§ 111 
Zustimmungspflichtige Maßnahmen 

(1) Zustimmungspflichtige Maßnahmen (§ 110 Abs. 2) sind im Schulelternbeirat mit dem Ziel einer 
Verständigung zu erörtern. Auf Verlangen der Schulleiterin oder des Schulleiters muss zu diesem 
Zweck der Schulelternbeirat mit Frist von einer Woche einberufen werden.  

(2) Verweigert der Schulelternbeirat die Zustimmung, so kann die Schulkonferenz die Entscheidung 
des Staatlichen Schulamtes beantragen.  

(3) Das Staatliche Schulamt entscheidet endgültig, nachdem es dem Schulelternbeirat Gelegenheit 
zur Stellungnahme gegeben hat. In dringenden Fällen kann es den vorläufigen Vollzug anordnen.  

(4) Lehnt die Schulkonferenz eine vom Schulelternbeirat beantragte, zustimmungspflichtige 
Maßnahme ab, so kann der Schulelternbeirat die Entscheidung des Staatlichen Schulamtes 
beantragen; Abs. 3 gilt entsprechend.  

§ 112 
Anhörungsbedürftige Maßnahmen 

(1) Bei anhörungsbedürftigen Maßnahmen (§ 110 Abs. 3) gilt § 111 Abs. 1 entsprechend.  

(2) Ist ohne Anhörung eine Maßnahme getroffen worden, die der Schulelternbeirat für 
anhörungsbedürftig hält, kann dieser binnen zwei Wochen nach Kenntnis die Entscheidung des 
Staatlichen Schulamtes beantragen.  

§ 113 
Abteilungselternschaften an beruflichen Schulen 

(1) An den beruflichen Schulen mit Teilzeitunterricht treten an die Stelle der Klassenelternschaft 
Abteilungselternschaften für die an der Schule bestehenden Fachabteilungen.  

(2) Die Abteilungselternschaften wählen für die Dauer von zwei Jahren den Abteilungselternbeirat, 
der sich aus der oder dem Vorsitzenden, der Stellvertreterin oder dem Stellvertreter sowie einer 
Beisitzerin oder einem Beisitzer zusammensetzt. An den Sitzungen der Abteilungselternschaften 
und der Abteilungselternbeiräte nimmt die Abteilungsleiterin oder der Abteilungsleiter oder eine 
Vertreterin oder ein Vertreter teil.  

(3) Die Abteilungselternbeiräte und ihre Stellvertreterinnen oder Stellvertreter sind Mitglieder des 
Schulelternbeirates.  

(4) An den Sitzungen der Abteilungselternschaften und der Abteilungselternbeiräte an beruflichen 
Schulen mit Teilzeitunterricht können je eine Vertreterin oder ein Vertreter der jeweiligen 
Fachrichtung der Arbeitgeber- und Arbeitnehmerorganisationen teilnehmen.  
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Dritter Abschnitt 
Kreis- und Stadtelternbeiräte 

§ 114 
Kreis- und Stadtelternbeiräte 

(1) Die Kreis- und Stadtelternbeiräte werden von Vertreterinnen und Vertretern der 
Schulelternbeiräte der Landkreise, der kreisfreien Städte und der kreisangehörigen Gemeinden, die 
Träger von Schulen mehrerer Schulformen sind, getrennt nach Schulformen aus ihrer Mitte für die 
Dauer von zwei Jahren gewählt. Jeder Schulelternbeirat wählt hierzu aus dem Kreis seiner 
Mitglieder und deren Stellvertreterinnen und Stellvertreter für jeweils angefangene 500 Schülerinnen 
und Schüler eine Vertreterin oder einen Vertreter, mindestens jedoch zwei Vertreterinnen oder 
Vertreter, und eine entsprechende Anzahl von Ersatzvertreterinnen oder Ersatzvertretern.  

(2) Der Kreis- oder Stadtelternbeirat besteht aus höchstens neunzehn Mitgliedern. Ihm gehören an  

drei Vertreterinnen oder Vertreter der Grundschulen,  
eine Vertreterin oder ein Vertreter der Hauptschulen,  
eine Vertreterin oder ein Vertreter der Förderschulen, eine Vertreterin oder ein Vertreter der 
Realschulen,  
eine Vertreterin oder ein Vertreter der Gymnasien,  
eine Vertreterin oder ein Vertreter der schulformbezogenen (kooperativen) Gesamtschulen,  
eine Vertreterin oder ein Vertreter der schulformübergreifenden (integrierten) Gesamtschulen,  
eine Vertreterin oder ein Vertreter der beruflichen Schulen,  
eine Vertreterin oder ein Vertreter der Ersatzschulen  

sowie weitere acht Elternvertreterinnen oder Elternvertreter aus dem Bereich der Hauptschulen, der 
Sonderschulen, der Realschulen, der Gymnasien, der schulformbezogenen (kooperativen) Gesamt-
schulen, der schulformübergreifenden (integrierten) Gesamtschulen und der beruflichen Schulen, 
die auf die einzelnen genannten Schulformen im Verhältnis ihrer Schülerzahlen im Landkreis, in der 
kreisfreien Stadt oder in der kreisangehörigen Gemeinde, die Schulträger ist, nach dem 
Höchstzahlverfahren d'Hondt verteilt werden.  

(3) Die Wahlberechtigten wählen aus ihrer Mitte getrennt nach Schulformen für jede Vertreterin oder 
für jeden Vertreter einer Schulform drei, für Vertreterinnen oder Vertreter der beruflichen Schulen 
fünf Ersatzvertreterinnen oder Ersatzvertreter, die bei vorzeitigem Ausscheiden der Vertreterin oder 
des Vertreters in der Reihenfolge der auf sie bei der Wahl entfallenen Stimmen in das Amt 
nachrücken.  

(4) Sind eine oder mehrere der in Abs. 2 genannten Schulformen in einem Landkreis, einer 
kreisfreien Stadt oder einer kreisangehörigen Gemeinde, die Schulträger ist, nicht vertreten, 
vermindert sich die Zahl der Mitglieder des Kreis- oder Stadtelternbeirats und die Zahl der 
Ersatzvertreterinnen oder Ersatzvertreter entsprechend.  

(5) Der Kreis- oder Stadtelternbeirat wählt aus seiner Mitte eine Vorsitzende oder einen 
Vorsitzenden, eine Stellvertreterin oder einen Stellvertreter und nach Bedarf weitere 
Vorstandsmitglieder.  

(6) An den Sitzungen der Kreis- und Stadtelternbeiräte nehmen Schulaufsichtsbeamtinnen oder -
beamte als Vertreterinnen oder Vertreter des Staatlichen Schulamtes sowie je eine Vertreterin oder 
ein Vertreter des Kreisausschusses der Landkreise oder des Magistrats der kreisfreien Städte oder 
der kreisangehörigen Gemeinden, die Schulträger sind, teil. Die oder der Vorsitzende kann weitere 
Personen einladen. Aus besonderen Gründen kann der Kreis- oder Stadtelternbeirat allein beraten.  

(7) Die oder der Vorsitzende beruft Sitzungen nach Bedarf, mindestens einmal im Schuljahr, ein. 
Eine Sitzung ist einzuberufen, wenn das Staatliche Schulamt oder mindestens ein Fünftel der 
Mitglieder es verlangt.  

(8) Bei der Beratung von Angelegenheiten der Förderschulen und der beruflichen Schulen sollen 
von der oder dem Vorsitzenden bis zu drei zusätzliche Vertreterinnen oder Vertreter dieser 
Schulformen mit beratender Stimme hinzugezogen werden. Zu den Sitzungen der Kreis- und 
Stadtelternbeiräte sollen von der oder dem Vorsitzenden bis zu drei Vertreterinnen oder Vertreter 
der Eltern der ausländischen Schülerinnen und Schüler mit beratender Stimme hinzugezogen 
werden.  
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§ 115 
Aufgaben der Kreis- und Stadtelternbeiräte 

(1) Die Kreis- und Stadtelternbeiräte beraten und fördern die Arbeit der Schulelternbeiräte.  

(2) Der Kreis- oder Stadtelternbeirat ist anzuhören zum Schulentwicklungsplan des Schulträgers, vor 
Neuerrichtung einer Versuchsschule und bei Maßnahmen im Sinne des § 110 Abs. 2, sofern von 
diesen mehrere Schulen im Gebiet des Schulträgers gleichzeitig unmittelbar betroffen werden; die 
Rechte der Schulelternbeiräte bleiben unberührt.  

(3) Kreis- und Stadtelternbeiräte sind auf Antrag eines Viertels der Schulelternbeiratsvorsitzenden, 
mindestens jedoch einmal im Schuljahr, verpflichtet, den Schulelternbeiratsvorsitzenden in 
Versammlungen über ihre Tätigkeit zu berichten. Den Schulelternbeiratsvorsitzenden ist hierbei 
Gelegenheit zur Stellungnahme und zur Darlegung eigener Vorstellungen zu geben.  

Vierter Abschnitt 
Landeselternbeirat 

§ 116 
Landeselternbeirat 

(1) Der Landeselternbeirat wird von Delegierten getrennt nach Schulformen für die Dauer von drei 
Jahren gewählt.  

(2) Die Delegierten und die Ersatzdelegierten werden von Vertreterinnen und Vertretern der 
Schulelternbeiräte in den Landkreisen und in den kreisfreien Städten getrennt nach Schulformen 
gewählt. Jeder Schulelternbeirat wählt hierzu aus dem Kreis seiner Mitglieder und deren 
Stellvertreterinnen und Stellvertreter für jeweils angefangene 500 Schülerinnen und Schüler eine 
Vertreterin oder einen Vertreter, mindestens jedoch zwei Vertreterinnen oder Vertreter, und eine 
entsprechende Zahl von Ersatzvertreterinnen oder Ersatzvertretern.  

(3) Auf jeweils angefangene 10.000 Schülerinnen und Schüler der im Landkreis oder in der 
kreisfreien Stadt vertretenen Schulform entfällt eine Delegierte oder ein Delegierter und eine 
Ersatzdelegierte oder ein Ersatzdelegierter.  

(4) Wählbar als Delegierte oder Delegierter einer Schulform ist jeder Elternteil, dessen Kind eine 
Schule dieser Schulform im Landkreis oder in der kreisfreien Stadt besucht und die oder der an 
dieser Schule Klassenelternbeirat, Jahrgangselternvertreterin oder Jahrgangselternvertreter, 
Abteilungselternbeirat oder Stellvertreterin oder Stellvertreter ist. Wählbar ist auch, wer Vertreterin 
oder Vertreter oder Ersatzvertreterin oder Ersatzvertreter dieser Schulform im Kreis- und 
Stadtelternbeirat ist.  

(5) Der Landeselternbeirat besteht aus achtzehn Mitgliedern, und zwar aus  

drei Vertreterinnen oder Vertretern der Grundschulen,  
zwei Vertreterinnen oder Vertretern der Hauptschulen,  
zwei Vertreterinnen oder Vertretern der Förderschulen,  
zwei Vertreterinnen oder Vertretern der Realschulen,  
zwei Vertreterinnen oder Vertretern der Gymnasien,  
zwei Vertreterinnen oder Vertretern der schulformbezogenen (kooperativen) Gesamtschulen,  
zwei Vertreterinnen oder Vertretern der schulformübergreifenden (integrierten) Gesamtschulen,  
zwei Vertreterinnen oder Vertretern der beruflichen Schulen, von denen eine Vertreterin oder ein 
Vertreter der Elternschaft einer weiterführenden beruflichen Schule angehören soll,  
einer Vertreterin oder einem Vertreter der Ersatzschulen.  

(6) Die Delegierten wählen getrennt nach Schulformen für jede Vertreterin oder jeden Vertreter einer 
Schulform drei, für die Vertreterinnen oder Vertreter der beruflichen Schulen fünf 
Ersatzvertreterinnen oder Ersatzvertreter, die bei vorzeitigem Ausscheiden der Vertreterin oder des 
Vertreters in der Reihenfolge der auf sie bei der Wahl entfallenen Stimmen in das Amt nachrücken.  

(7) Wählbar als Vertreterin oder Vertreter oder als Ersatzvertreterin oder Ersatzvertreter einer 
Schulform ist jeder Elternteil, dessen Kind eine Schule dieser Schulform besucht. Der Elternteil 
muss ferner an dieser Schule Klassenelternbeirat, Jahrgangselternvertreterin oder -vertreter oder 
Abteilungselternbeirat oder deren Stellvertreterin oder Stellvertreter oder Vertreterin oder Vertreter 
oder Ersatzvertreterin oder Ersatzvertreter dieser Schulform in einem Kreis- oder Stadtelternbeirat 
zum Zeitpunkt der Wahl sein oder eines dieser Ämter wenigstens für die Dauer einer Amtsperiode 
innegehabt haben.  
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(8) In Fachfragen der in Abs. 5 genannten Schulformen kann der Landeselternbeirat gegen den 
Widerspruch der betroffenen Vertretergruppen nur mit Zweidrittelmehrheit beschließen.  

(9) Der Landeselternbeirat wählt aus seiner Mitte die Vorsitzende oder den Vorsitzenden und zwei 
Stellvertreterinnen oder Stellvertreter. Er gibt sich im Einvernehmen mit dem Kultusministerium eine 
Geschäftsordnung.  

(10) Der Landeselternbeirat wird von der oder dem Vorsitzenden nach Bedarf einberufen. Er ist 
innerhalb von vier Unterrichtswochen einzuberufen, wenn mindestens ein Fünftel der Mitglieder oder 
das Kultusministerium es unter Angabe der zu beratenden Gegenstände verlangt.  

§ 117 
Ausschüsse 

(1) Der Landeselternbeirat soll zu seiner Beratung Ausschüsse für die in ihm vertretenen 
Schulformen bilden.  

(2) Den Ausschüssen gehören die Mitglieder des Landeselternbeirates, die die betreffende 
Schulform vertreten, und ihre Ersatzvertreterinnen oder Ersatzvertreter an. Der Landeselternbeirat 
kann in besonderen Ausnahmefällen weitere Eltern in diese Ausschüsse berufen. 

§ 118 
Zustimmungspflichtige Maßnahmen 

(1) Der Zustimmung des Landeselternbeirates bedürfen  

1. allgemeine Bestimmungen über Bildungsziele und Bildungsgänge, insbesondere in Lehrplänen 
und Prüfungsordnungen, soweit sie das Unterrichtswesen der Schulen gestalten,  

2. allgemeine Bestimmungen, welche die Aufnahme in weiterführende Schulen und die Übergänge 
zwischen den Bildungsgängen regeln,  

3. allgemeine Richtlinien für die Auswahl von Lernmitteln,  
4. allgemeine Schulordnungen, soweit sie das Unterrichtswesen gestalten.  

(2) Zustimmungspflichtige Maßnahmen sind zwischen dem Kultusministerium und dem 
Landeselternbeirat mit dem Ziel einer Verständigung zu erörtern. Bei Einverständnis der Beteiligten 
kann von einer Erörterung abgesehen werden. Der Landeselternbeirat hat über den Antrag des 
Kultusministeriums, der Maßnahme zuzustimmen, innerhalb von zehn Wochen nach Antragstellung 
zu entscheiden. Hat der Landeselternbeirat in dieser Frist nicht entschieden, gilt die Zustimmung als 
erteilt.  

(3) Verweigert der Landeselternbeirat seine Zustimmung, so ist dieser Beschluss schriftlich zu 
begründen. Hält das Kultusministerium seinen Antrag aufrecht, so hat der Landeselternbeirat 
innerhalb von zehn Wochen nach dieser Mitteilung erneut zu beraten und zu entscheiden; Abs. 2 
Satz 4 gilt entsprechend. Wird die Zustimmung wiederum verweigert, entscheidet das 
Kultusministerium endgültig. Hat der Landeselternbeirat den zweiten ablehnenden Bescheid mit 
mehr als zwei Dritteln der Zahl seiner gesetzlichen Mitglieder gefasst, so kann das 
Kultusministerium eine gegenteilige Entscheidung nur mit Zustimmung der Landesregierung treffen.  

 
§ 119 

Anhörungsbedürftige Maßnahmen 

(1) Der Landeselternbeirat ist anzuhören bei der Aufstellung von Richtlinien über Umfang und 
Ausgestaltung der Schulgrundstücke und Schulbauten, über Einrichtung der Schulräume, über 
Ausstattung der Schulen mit Lernmitteln und Büchereien sowie bei sonstigen wichtigen Maßnahmen 
des Unterrichtswesens.  

(2) In Fällen anhörungsbedürftiger Maßnahmen gilt § 118 Abs. 2 entsprechend. Ist eine solche Maß-
nahme ohne Anhörung getroffen, soll die Anhörung nachgeholt werden.  

§ 120 
Auskunfts- und Vorschlagsrecht 

(1) Das Kultusministerium erteilt dem Landeselternbeirat auf Verlangen Auskunft über 
Angelegenheiten, die für die Gestaltung des Unterrichtswesens von allgemeiner Bedeutung sind. 

(2) Der Landeselternbeirat hat ein Vorschlagsrecht für Maßnahmen zur Gestaltung des 
Unterrichtswesens.  


